


Beweiskraft elektronischer Dokumente
Im Rahmen gerichtlicher Auseinandersetzungen kommt es immer wieder vor, dass Kunden den 
Vertragsschluss insgesamt bestreiten. Will der Anbieter seinen Zahlungsanspruch durchsetzen, muss 
er den Vertragsabschluss beweisen. Der Beweiswert elektronischer Dokumente, insbesondere von 
E-Mails, wird von den Gerichten bislang noch uneinheitlich beurteilt. Zum Teil wird ihnen jeglicher 
Beweiswert abgesprochen, sofern sie nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
sind. Teilweise wird ihnen jedoch auch ein Anscheinsbeweis zugebilligt. Gleiches gilt für den Nach-
weis des Zugangs bei der sog. Lesebestätigung.

Insoweit verbleibt im Bereich des E-Commerce ein nicht unerhebliches Prozesskostenrisiko.
Insgesamt empfiehlt sich daher ein sorgfältiges Dokumentenmanagement und eine penible Beach-
tung der rechtlichen Anforderungen für den elektronischen Rechtsverkehr.

E-Commerce – Vertragsrecht

•	 Angebote in den Bereichen B2B und B2C sind strikt voneinander zu trennen – für B2B-		
            Geschäfte gelten weniger strenge Anforderungen im Vertragsrecht

•	 Im B2B-Bereich können manche Informationspflichten vertraglich abbedungen werden

•	 Bei Verstößen gegen die Bestimmungen des elektronischen Geschäftsverkehrs drohen 
	 Abmahnungen durch Mitbewerber

•	 Wie im Offline-Bereich setzt die wirksame Einbeziehung von AGB (Allgemeine Geschäfts	
	 bedingungen) im elektronischen Geschäftsverkehr voraus, dass der Anbieter erkennbar auf 	
	 sie verweist und der Kunde ihrer Geltung nicht widerspricht.

•	 Wegen der Internationalität des Internets sollten die AGB ausdrücklich Bestimmungen zum 	
	 anwendbaren Recht und zum Gerichtsstand enthalten

•	 Elektronische Erklärungen gelten als zugegangen, wenn diese während den Geschäftszeiten 	
	 auf dem Mailserver eingehen, sonst am nächsten Tag; bei 24-Stunden-Shops sofort

•	 Die gesetzlich vorgeschriebene Zugangsbestätigung sollte strikt von der Vertragserklärung 	
	 getrennt und als solche kenntlich gemacht werden
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